
 

 

 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses  
vom 19.08.2011 

 
 

Zweiter Teil 
Wahl des weiterführenden Bildungsganges und weitere Übergänge 

 
 

Erster Abschnitt:  
Wahl des weiterführenden Bildungsganges  

nach der Grundschule und nach der  Förderstufe 

 
 

§ 8 
Grundsätze der Wahl des weiterführenden Bildungsganges  

nach der Grundschule 
(1) Die Wahl des weiterführenden Bildungsganges nach dem Besuch der Grundschule ist 

nach § 77 des Hessischen Schulgesetztes Sache der Eltern. Sie erfolgt durch einen 
schriftlichen Antrag, der an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zu richten ist. 
In diesem Antrag wählen die Eltern eine Schulform, die dem gewünschten 
Bildungsgang entspricht oder den gewünschten Bildungsgang einschließt. Bei der 
Wahl einer Förderstufe, einer Mittelstufenschule oder einer schulformübergreifenden 
Gesamtschule erfolgt die Bestimmung des individuellen Bildungsweges nach § 12 
Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes zunächst durch Erstentscheidung bei der 
Einstufung in leistungsdifferenzierte Kurse nach der Beratung entsprechend § 77 Abs. 
4 des Hessischen Schulgesetzes.  

 
 

§ 10 
Beratung der Eltern 

(1) Zur allgemeinen Information der Eltern werden im ersten Schulhalbjahr vor Beginn der 
Weihnachtsferien in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, in der Jahrgangsstufe 6 
der Förderstufe und in der Jahrgangsstufe 7 der Mittelstufenschule 
Elternversammlungen durchgeführt, deren Zeitpunkt, Ablauf und inhaltliche 
Gestaltung von der Schulleiterin oder vom Schulleiter im Benehmen mit dem 
Schulelternbeirat festgelegt werden. Darin ist über die im Bereich des Schulträgers 
vorhandenen Bildungsangebote der allgemein bildenden und der beruflichen Schulen 
umfassend zu unterrichten.  Dies schließt eine umfangreiche Information über die 
Voraussetzungen des Besuches der weiterführenden Schulen, die Besonderheiten 
der einzelnen Schulformen und über die Gestaltung des Wahl- und 
Wahlpflichtunterrichts in den Schulen und die Herausbildung spezieller Schulprofile 
und Organisationsstrukturen (Ganztagsangebote u. a.) ein. Informationen über den 
weiterführenden Bildungsweg in der Oberstufe müssen sich sowohl auf die 
studienqualifizierenden als auch auf die berufsqualifizierenden Bildungsgänge nach 
der Oberstufe erstrecken. Für den Übergang nach der Grundschule ist auf die 
Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass eine andere Fremdsprache statt Englisch 
als erste Fremdsprache gewählt werden kann. Sofern nicht alle Schulformen im 
Bereich des zuständigen Schulträgers vorhanden sind, ist auf Angebote 
angrenzender Schulträgers hinzuweisen. Kleine Schulen können Veranstaltungen 
nach Satz 1 gemeinsam durchführen.  
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(2) Um eine umfassende Information der Eltern sicherzustellen, sind zu den 
Elternversammlungen je eine Vertreterin oder ein Vertreter aller in Frage  kommenden 
Schulformen der Sekundarstufe I im Bereich des Schulträgers und, sofern nicht alle 
Schulformen im Bereich des zuständigen Schulträgers vorhanden sind, nach 
Möglichkeit auch der Schulformen im Bereich angrenzender Schulträger 
hinzuzuziehen.  Die Staatlichen Schulämter stellen zur Information der Eltern Listen 
mit den Anschriften der Schulen zur Verfügung. Weitere Informationen über einzelne 
Schulen erteilen diese oder die Staatlichen Schulämter. Das Angebot als 
Ersatzschulen genehmigter Schulen in freier Trägerschaft ist zu berücksichtigen.  

 
 

(3) Bis zum 25. Februar lädt die besuchte Schule die Eltern zu einer Einzelberatung über 
den weiteren Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers ein. Die Beratung führt die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer nach Abstimmung mit den übrigen 
Lehrerinnen und Lehrern, die die Schülerinnen und Schüler unterrichten, durch. Über 
die Beratung ist ein Aktenvermerk anzufertigen.  

 
 
 

§ 11 
Verfahren 

(1) Der Antrag nach § 8 Abs. 1 ist bis zum 5. März zu stellen.  
 
(2)  Spricht die Klassenkonferenz in ihrer schriftlichen Stellungnahme nach § 77 Abs. 3 

des Hessischen Schulgesetzes eine dem Elternwunsch entsprechende Empfehlung 
aus, leitet die Schulleiterin oder der Schulleiter der bisher besuchten Schule den 
Antrag an die gewünschte Schule weiter. Bei der Entscheidung der Klassenkonferenz 
gilt § 18 Abs. 4 bis 6 entsprechend.  

 
 
(3) Spricht die Klassenkonferenz in den Fällen des Abs. 2 die Empfehlung für den 

gewünschten Bildungsgang nicht aus, ist dies den Eltern unverzüglich schriftlich mit 
Begründung mitzuteilen und ihnen eine erneute Beratung anzubieten. Gleichzeitig 
sind sie auf die Möglichkeiten der Querversetzung nach § 19 Abs. 6 und 7 
hinzuweisen. Halten die Eltern ihre Wahlentscheidung aufrecht, teilen sie dies der 
bisher besuchten Schule bis zum 5. April mit. Geht bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Mitteilung der Eltern ein, ist davon auszugehen, dass sie ihre Wahlentscheidung 
aufrechterhalten. Hierauf sind die Eltern schriftlich hinzuweisen. Danach teilt die 
abgebende Schule die Entscheidung der Eltern mit dem Aktenvermerk über die 
Beratung und der schriftlichen Begründung der Klassenkonferenz der gewünschten 
Schule mit. Die Schulleiterin oder der Schulleiter der so angewählten Schule hat die 
Verpflichtung der intensiven Beratung der Eltern und der Schülerin oder des Schülers.  

 
  


